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§  1  Name und Sit z  des V ereins 

a)  Der Verein führt  den Namen „ Weidener Kammerchor e.V.“   

b)  Er hat  seinen Sit z in Weiden in der Oberpfalz und ist  beim Amt sgericht  Weiden i.d.Opf . 

einget ragen.  

Der Weidener Kammerchor e.V. ist  Mit glied im Fränkischen Sängerbund. 

c)  Geschäf t sjahr des Vereins ist  das Kalenderjahr. 

d)  Frauen und Männer sind gleichberecht igt . Auf  eine Anredeerweit erung für beide Geschlecht er 

wird verzicht et .  

 

§  2  Zweck des V ereins 

a)  Zweck des Vereins ist , den Chorgesang als kult urelle Gemeinschaf t saufgabe zu erhalt en und zu 

fördern. Der Sat zungszweck wird insbesondere durch Abhalt en geist licher und welt licher 

Konzert e verwirklicht . Eine besondere polit ische oder konfessionelle Richt ung wird bei der 

Erfüllung des Vereinszwecks nicht  bevorzugt .  

b)  Der Verein verfolgt  ausschließlich und unmit t elbar Zwecke im Sinne des Abschnit t s 

„ St euerbegünst igt er Zwecke“  der Abgabenordnung. Der Verein ist  selbst los t ät ig und folgt  

nicht  in erst er Linie eigenwirt schaf t lichen Zwecken. 

c)  Mit t el des Vereins dürfen nur für die sat zungsgemäßen Zwecke verwendet  werden. Es darf  

keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins f remd sind, oder durch 

unverhält nismäßig hohe Vergüt ungen begünst igt  werden.  

 

§  3  Mit gliedschaf t   

a)  Der Verein best eht  aus singenden und fördernden Mit gliedern, die ihre Aufnahme unt er Angabe 

der Mit gliedschaf t  schrif t lich beant ragen. Beschränkt  Geschäf t sfähige brauchen die Zust immung 

der geset zlichen Vert ret er. Über die Aufnahme ent scheidet  die Vorst andschaf t .  

b)  Singendes Mit glied kann jede nat ürliche Person mit  ausreichender Gesangsbegabung sein.  

c)  Singende Mit glieder können sowohl Mit glieder nach Eint rit t  der Volljährigkeit  (ordent liche 

Mit glieder)  als auch Mit glieder, die das 18 . Lebensjahr nicht  vollendet  haben (Jungmit glieder)  



sein. Bis zur Vollendung des 18 . Lebensjahres st eht  den Jungmit gliedern nur ein Teilnahmerecht  

an den Mit gliederversammlungen zu, das auch durch deren geset zlichen Vert ret er ausgeübt  

werden kann. Mit  der Vollendung des 18 . Lebensjahres wandelt  sich die Jungmit gliedschaf t  

aut omat isch in eine ordent liche Mit gliedschaf t , ohne dass es eines Ant rags des Jungmit glieds 

bedarf .  

d)  Förderndes Mit glied kann jede nat ürliche oder jurist ische Person sein, die die Best rebungen des 

Chors unt erst üt zen will.  

d)  Die Mit gliedschaf t  endet  durch schrif t liche Aust rit t serklärung gegenüber einem Mit glied des 

Vorst andes, durch Tod oder durch Ausschluss.  

e)  Ein Mit glied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es in grober Weise gegen die 

Vereinsint eressen verst oßen hat . Über einen Ausschluss ent scheidet  der Vorst and. Dem 

Auszuschließenden ist  vor der Beschlussfassung Gelegenheit  zur St ellungnahme zu geben. 

f )  Gegen die Ablehnung der Aufnahme und gegen den Ausschluss aus dem Verein kann die 

bet rof fene Person binnen eines Monat s Beschwerde einlegen. Über die Beschwerde ent scheidet  

die nächst e Mit gliederversammlung. Die Ent scheidung der Mit gliederversammlung erfolgt  in 

geheimer Abst immung und ist  endgült ig. Die Beschwerde gegen den Ausschluss hat  

aufschiebende Wirkung.   

g)  Die Mit gliederversammlung kann jede nat ürliche und jurist ische Person, die sich besonders um 

den Verein verdient  gemacht  hat , zum Ehrenmit glied ernennen.  

 

§  4  Pf licht en der Mit glieder 

a)  Die Mit glieder haben die Int eressen des Chores zu vert ret en und zu fördern.  

b)  Jedes singende Mit glied ist  verpf licht et , die Chorproben zu besuchen.   

c)  Von den Mit gliedern wird ein Geldbet rag als regelmäßiger Jahresbeit rag erhoben. Über dessen 

Höhe und Fälligkeit  best immt  die Mit gliederversammlung. 

d)  Ehrenmit glieder haben keine Beit räge zu leist en.   

 

§  5  Organe des V ereins 

  Organe des Vereins sind die Mit gliederversammlung und die Vorst andschaf t . 

 

§  6  Die Mit gliederversammlung 

a)  Die Mit gliederversammlung ist  mindest ens einmal im Laufe des Jahres durch die 

Vorst andschaf t  einzuberufen. Die Einladung erfolgt  14  Tage vorher in Text form (§ 126b BGB) 



durch den Vorst and mit  Bekannt gabe der vorläuf ig fest geset zt en Tagesordnung, Sie ist  ferner 

einzuberufen, wenn mindest ens ein Viert el der Mit glieder diese verlangt  oder der Chorleit er die 

Einberufung unt er Darlegung der Gründe beant ragt .  

b)  Die Mit gliederversammlung wird vom Vorsit zenden, bei dessen Verhinderung vom 

st ellvert ret enden Vorsit zenden oder einem anderen Vorst andsmit glied geleit et . Ist  kein 

Vorst andsmit glied anwesend, best immt  die Versammlung den Leit er.  

c)  Die Mit gliederversammlung ist  ohne Rücksicht  auf  die Anzahl der erschienenen Mit glieder 

beschlussfähig.  

d)  Jedes Mit glied hat  eine St imme. Die Mit gliederversammlung fasst  Beschlüsse im Allgemeinen 

mit  einfacher Mehrheit  der abgegebenen, gült igen St immen; Beschlüsse über 

Sat zungsänderungen und Auf lösung des Vereins erfordern eine Dreiviert elmehrheit  der 

abgegebenen gült igen St immen. St imment halt ungen und ungült ige St immen bleiben außer 

Bet racht . 

e)  Die Beschlüsse der Mit gliederversammlung sind schrif t lich niederzulegen und vom Vorsit zenden 

und vom Schrif t führer zu unt erzeichnen.  

f )  St immberecht igt  sind nur die singenden Mit glieder des Vereins, die volljährig sind. 

 

§  7  Die V orst andschaf t  

a)  Zu Vorst andsmit gliedern können nur volljährige Mit glieder gewählt  werden. Sie sind 

ehrenamt lich t ät ig.  

Dem Vorst and gehören an: 

- Vorsit zender, 

- St ellvert ret ender Vorsit zender, 

- Schat zmeist er, 

- Schrif t führer, 

- zwei Beisit zer, 

- Abt eilungsleit er, 

- der Chorleit er 

Der Vorst and ist  für die Angelegenheit en des Vereins zust ändig.  

b)  Vorst and im Sinne des § 26  BGB und allein vert ret ungsberecht igt  ist  der Vorsit zende und der 

st ellvert ret ende Vorsit zende. Im Innenverhält nis wird best immt , dass der st ellvert ret ende 

Vorsit zende die Amt sgeschäf t e nur bei einer Verhinderung des Vorsit zenden übernimmt . 

c)  Die Vorst andschaf t  wird mit  Ausnahme des Chorleit ers und der Abt eilungsleit er auf  2  Jahre von 

der Mit gliederversammlung gewählt  und bleibt  bis zur Neuwahl im Amt . Näheres regelt  die 

Geschäf t sordnung. 



d)  Chorleit er und Abt eilungsleit er werden durch die von der Mit gliederversammlung gewählt en 

Vorst andsmit glieder in den Vorst and auf  Beschluss best ellt  (Koopt at ion) .  

e)  Scheidet  ein Mit glied der Vorst andschaf t  mit  Ausnahme des Chorleit ers und eines 

Abt eilungsleit ers während der Wahlperiode aus, so übernimmt  auf  Beschluss der Vorst andschaf t  

eines der Mit glieder der Vorst andschaf t  die Geschäf t e des Ausgeschiedenen bis zur 

sat zungsmäßigen Neuwahl.  

f )  Die Vorstandschaft fasst ihre Beschlüsse in Vorstandschaftssitzungen, die vom Vorsitzenden per E-Mail, 

zumindest aber telefonisch, einberufen werden.  

g)  Alle Mit glieder der Vorst andschaf t  haben eine St imme.  

h)  Die Beschlüsse der Vorstandschaft sind schriftlich niederzulegen und vom Vorsitzenden und 

Schriftführer zu unterzeichnen. 

 

§  8  V ereinsabt eilungen  

a) Im Weidener Kammerchor e.V. können auf Beschluss des Vorstandes rechtlich unselbstständige 

Abteilungen gebildet werden. Näheres regelt die Abteilungsordnung, die sich im Rahmen des 

satzungsmäßigen Vereinszwecks halten muss. Soweit in der Abteilungsordnung nichts anderes geregelt 

ist, gilt die Satzung des Hauptvereins für Abteilungen entsprechend. 

b) Die Abt eilungen können kein eigenes Vermögen bilden. 

c) Der Verein soll mindest ens eine Abt eilung schaf fen, die der Kinder- und Jugendarbeit  dient  und 

sich insbesondere an die Jungmit glieder richt et , um den Nachwuchs für den Haupt chor des 

Vereins zu fördern. 

 

§  9  Dat enschut z  

Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unt er Beacht ung 

dat enschut zrecht licher Vorgaben personenbezogene Dat en über persönliche und sachliche 

Verhält nisse der Mit glieder im Verein verarbeit et , insbesondere Vor- und Zuname, Anschrif t , 

Telefonnummern, Geburt sdat um, E-Mail-Adresse und Bankverbindung.  

 

§  1 0  Auf lösung des V ereins 

a)  Die Auf lösung des Vereins kann nur in einer Mit gliederversammlung mit  Dreiviert elmehrheit  der 

abgegebenen gült igen St immen beschlossen werden. 

b)  Bei der Auf lösung des Vereins oder Wegfall st euerbegünst igt er Zwecke fällt  das Vermögen des 

Vereins an den Fränkischen Sängerbund, Bahnhofst r. 30 , 96450 Coburg, der es unmit t elbar und 

ausschließlich für gemeinnüt zige, mildt ät ige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat .  

 



§  1 1  Schlussvorschrif t en 

a)  Der Weidener Kammerchor e.V. erst ellt  eine Geschäf t sordnung. Die Geschäf t sordnung wird von 

der Mit gliederversammlung beschlossen. 

b)  Änderungen der Sat zung müssen von der Mit gliederversammlung mit  Dreiviert elmehrheit  der in 

der Versammlung anwesenden, st immberecht igt en Mit glieder beschlossen werden.  

  

§  1 2  In-Kraf t -Tret en der Sat z ung  

Die Sat zung wurde in der Mit gliederversammlung am 08. Januar 1996 erricht et .  

Die Sat zung wurde neu gefasst  in der Mit gliederversammlung am 31. August  2020.  

  


